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Verordnung
über den Zolltarif und die statistische Nomenklatur 

— Zolltarifverordnung — 
vom 27. Juni 1990

§1
(1) Zolltarif im Sinne von § 22 des Zollgesetzes ist die Kom

binierte Nomenklatur der EWG-Verordnung (EWG) Nr. 2658/ 
87 des Rates über die zoll tarifliche und statistische Nomen
klatur sowie über den Gemeinsamen Zolltarif vom 23. Juli 
1987 (Amtsblatt EG Nr. L 256 vom 7. 9. 1987 S. 1) in der jeweils 
geltenden Fassung mit den im Artikel 4 dieser Verordnung 
genannten Vorschriften; der jeweilige Stand ist im Deutschen 
Gebrauchs-Zolltarif der Bundesrepublik Deutschland darge
stellt.

(2) Eingeschlossen sind die Bestimmungen für Waren der 
EGKS, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland gelten, und 
die Bestimmungen der Zolltarifverordnung der Bundesrepu
blik Deutschland (s. BGBl. 1986 II S. 896) in den jeweils gel
tenden Fassungen.

§2
(1) Unbeschadet dieser Bestimmungen können bis zum

31. Dezember 1990 Waren, für die im Rahmen des RGW Ver
einbarungen bestehen und die für die Deutsche Demokratische 
Republik bestimmt sind, frei von Eingangsabgaben in die 
Deutsche Demokratische Republik eingeführt werden.

(2) Gegenüber den Mitgliedstaaten der EFTA wird die glei
che Behandlung gewährt, wie sie die EG-Mitglieder diesen 
Staaten gegenüber auf der Grundlage der Freihandelsabkom
men zwischen der EWG und den einzelnen EFTA-Staaten an
wenden.

(3) Die Vorzugsbehandlung nach Absatz 1 und Absatz 2 
kann durch den Minister der Finanzen ausgesetzt werden, 
wenn auf Grund fehlender Gegenseitigkeit erhebliche wirt
schaftliche Schwierigkeiten für die Deutsche Demokratische 
Republik eintreten.

' §3
Im Hinblick darauf, daß Mengenbegrenzungen im Rahmen 

des Zolltarifs auf den Bedarf Vier EG-Mitgliedsländer abge
stellt sind, werden entsprechende anteilige Zollkontingente 
und andere Plafonds von Waren, die für den Verbrauch in 
der DDR bestimmt sind, im Rahmen von Durchführungsbe
stimmungen des Ministers der Finanzen im Benehmen mit den 
zuständigen Fachministern festgelegt.

§4
Die Kombinierte Warennomenklatur ist zugleich Grundlage 

für das in der Außenhandelsstatistik anzuwendende statisti
sche Warenverzeichnis. Einzelheiten regelt der zuständige 
Fachminister in einer Durchführungsbestimmung.

§5
Änderungen und Ergänzungen erläßt der Minister der Fi

nanzen im Rahmen von Durchführungsbestimmungen.

§6
Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 27. Juni 1990

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

d e Ma i z i ё r e 
Ministerpräsident

Dr. R o m b e r g  
Minister der Finanzen

Verordnung
über das Errichten und Betreiben von Tageseinrichtungen 

für Kinder in freier Trägerschaft
vom 27. Juni 1990

§1
Tageseinrichtungen für Kinder

(1) Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und andere Ein
richtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder 
ganztags aufhalten (nachfolgend Tageseinrichtungen genannt), 
können von freien Trägern errichtet und betrieben werden. 
Sie ergänzen und unterstützen die Erziehung des Kindes in 
der Familie und sollen seine Entwicklung zu einer eigenver
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit för
dern.

(2) Die Aufgabe, umfaßt die Betreuung, Bildung und Er
ziehung des Kindes. Das Leistungsangebot soll sich pädago
gisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und 
ihrer Familien orientieren.

(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollen die Mit
arbeiter mit den Erziehungsberechtigten zum Wohle der Kin
der Zusammenarbeiten. Die Erziehungsberechtigten sind an 
den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Ta
geseinrichtung zu beteiligen.

§2
Trägerschaft

(1) Freie Träger von Einrichtungen gemäß § 1 können natür
liche und juristische Personen, Religionsgemeinschaften oder 
Stiftungen sein.1

(2) Die zuständigen Behörden sollen mit den freien Trägern 
zum Wohle der Kinder und ihrer Familien partnerschaftlich 
Zusammenarbeiten. Die Selbständigkeit der freien Träger in 
Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der 
Gestaltung ihrer Organisationsstruktur ist nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen zu achten.

§3
Erlaubnis

(1) Freie Träger bedürfen zum Betrieb einer Einrichtung ge
mäß § 1 einer Erlaubnis.

(2) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen 
werden. Sie ist zu versagen, wenn die Betreuung der Kinder 
durch geeignete Kräfte nicht gesichert oder in sonstiger Weise 
das Wohl der Kinder in der Einrichtung nicht gewährleistet 
ist. Über die Voraussetzungen der Eignung sind Vereinbarun
gen mit den Trägern der Einrichtung anzustreben. Die Erlaub
nis ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn das Wohl 
der Kinder ln der Einrichtung gefährdet und der Träger der 
Einrichtung nicht bereit oder in der Lage ist, die Gefährdung 
abzuwenden. Zur Abwendung einer Gefährdung des Rechts 
der Kinder können auch nachträgliche Auflagen erteilt wer
den. Die Beschwerde gegen die Rücknahme oder den Widerruf 
der Erlaubnis hat keine aufschiebende Wirkung.

(3) Den bei Inkraftsetzung dieser Verordnung bestehenden 
Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft gilt die gemäß 
Abs. 1 zum Betrieb erforderliche Erlaubnis als widerruflich 
erteilt.

§4
örtliche Triifung

Die zuständige Behörde ist nach den Erfordernissen des 
Einzelfalles berechtigt, an Ort und Stelle zu überprüfen, ob * 6

1 Tageseinrichtungen für Kinder betrieblicher Träger, die vor dem 
Inkrafttreten der Verordnung errichtet wurden, werden von ihr nicht 
berührt. Für sie gelten die Verordnung über Kindereinrichtungen der 
Vorschulerziehung vom 22. April 1976 (GBl. I Nr. 14 S. 201) und die Ver
ordnung über die Aufrechterhaltung von Leistungen betrieblicher Kin
dergärten, polytechnischer und berufsbildender Einrichtungen vom
6. Juni 1990 (GBl. I Nr. 32 S. 297).


